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 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen Straßen in Wasserschutzgebieten 
Ausgabe 2016 (RiStWag 2016) 
 
Anlage 
Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, 
Ausgabe 2016 (RiStWag 2016) / Ergänzende Festlegungen für die Anwendung in Ba-
den-Württemberg, Schreiben vom 05.09.2019, Az.: 2-3942.40/97 

 

 

 

I. Allgemeines 

 

(1) Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2016 vom 19.Juli 

2016 (Az.: StB 28/7182.8/3-ARS-16/15-2654847) hat das damalige Bundes-

ministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) die Richtlinien für bautech-

nische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, Ausgabe 2016 

(RiStWag 2016) bekannt gegeben. 
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II. Anwendung in Baden-Württemberg 

 

(2) Für die Anwendung in Baden-Württemberg wurden Ergänzungen mit Schrei-

ben vom 05.09.2019, Az.: 2-3942.40/97 festgelegt. 

 

(3) Mit der Einführung der Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, Aus-

gabe 2021 (REwS) am 13.12.2023 (Az.: VM2-3942-61/2/6) gelten fortan 

auch in Baden-Württemberg uneingeschränkt die DTV-Klassengrenzen 

nach Tabelle 3, Kap 6.4.1 der RiStWag 2016. 

 

III. Schlussbestimmungen 

 

(4) Die RiStWag sind beim FGSV-Verlag, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln 

zu beziehen. Ferner können die Texte unter www.fgsv.de in digitaler Form 

erworben werden. 

 

(5) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

1. Juli 2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg im Internet- und Intranet-Angebot der Straßenbauverwaltung 

unter Ziffer 03.7 - Wasserschutzgebiete eingestellt. 

 

(6) Dieses Schreiben tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

gez. Andreas Hollatz 

http://www.fgsv.de/
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3% RichtlinienfürbautechnischeMaßnahmenan Straßenin Wasserschutzgebieten,Aus-
gabe 2016 (RiStWag 2016) / ergänzendeFestlegungenfürdieAnwendungin Baden-
Württemberg

Anlagen
ARS Nr. 15/2016 des BMVI vom 19. Juli 2016, StB 28/7182.8/3-ARS-16/15-2654847

I. Allgemeines

MitdemAllgemeinenRundschreibenStraßenbau(ARS) Nr. 15/2016 vom 19. Juli
2016 hatdas BundesministeriumfürVerkehrunddigitaleInfrastruktur(BMVI) die
„RichtlinienfürbautechnischeMaßnahmenan Straßenin Wasserschutzgebieten,
Ausgabe2016 (RiStWag 2016)“ bekanntgegebenund um derenEinführunggebe-
ten.

Informationenzum SchutzpersonenbezogenerDatennachderDSGVO findensich aufder Internetseitedes MinisteriumsfürVerkehr
unter„Service“ / „Datenschutz“.AufWunschwerdendiese Informationenin Papierformversandt.

Dorotheenstr.8 « 70173 Stuttgart(VVS: Charlottenplatz)+ BehindertengerechteParkplätzevorhanden
Telefon0711 231-5830 » Telefax0711 231-5899 » poststelle@vm.bwi.de-mail.de

www.vm.baden-wuerttemberg.de» www.service-bw.de



Anwendungin Baden-Württemberg

Die RiStWag 2016 sind mitden nachfolgendenergänzendenbzw. abweichenden
FestlegungenfürdieAnwendungbei Straßenbaumaßnahmenim Zuge der Bun-
desfern-und LandesstraßensowiederenUnterhaltunganzuwenden.Sie sind
nichtgeeignet,vollinhaltlichals Vertragsbestandteilin die Bauverträgeaufgenom-
menzu werden.Jedoch sinddie den Bieter/AuftragnehmerbetreffendenAnga-
ben, wiez. B. Anforderungenan StoffeundAusführungsowieMaßnahmenbei
Baustelleneinrichtungund Baudurchführung,in die Leistungsbeschreibungmit
aufzunehmen.

Im InteresseeinereinheitlichenHandhabungempfehlenwir,diese Bekanntma-
chungauchfürBaumaßnahmenim ZuständigkeitsbereichderLandkreise,Städte
und Gemeindenanzuwenden.

Abweichendvon den RegelungenderRiStWag 2016 geltendie Vorgabender
VwV Straßenoberflächenwasservom25.01.2008 (GABI. 2008, S. 54):

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/521490/abwas-
ser_strassenoberflaechenwasser_verwaltungsvorschrift2018.pdf/79ee052b-
8b95-493b-8a8f-a86dc563ea11

Im EinzelnenwirdaufFolgendesbesondershingewiesen:

1. Zu Kapitel5.3, letzterSatz
Berichtigung:„Erweistsich dieAnlageeinerKreuzungoderEinmündungals
unumgänglich,so istdurchentwurfs-,bau- undverkehrstechnischeMaßnah-
menein Höchstmaßan Verkehrssicherheitzu gewährleisten,z. B. durchLicht-
signalanlagenoderKreisverkehre.Tank- und RastanlagensowieParkplätze
sind in derZone Il nichtzulässig.“

2. Zu Tabelle3 | Kapitel6.4.1
Abweichung:AufGrunddes geringenGefährdungspotentialssind bei einem
DTV < 5.000 Kfz/24 h EntwässerungsmaßnahmenderStufe 1 in den Zonen Ill
bzw. IIIA/ IIIB grundsätzlichausreichend.



EntwässerungsmaßnahmenderStufe2 in den Zonen Ill bzw. IIIA/ IIIB sind
erstab einemDTV 2 5.000 - 15.000 Kfz/24 h undgeringerSchutzwirkungder
Grundwasserüberdeckungzu wählen.

Ergänzung:Für bestimmteVorhabenkannim Einzelfallin den Zonen II und Il
eineweitereBefreiungvon denVerbotenderSchutzgebietsverordnunggebo-
tensein. Die BefreiungkannmitzusätzlichenAuflagenzurtechnischenAus-
führungund ÜberwachungderAnlagenverknüpftsein. Eine frühzeitigeAb-
stimmungmitderzuständigenWasserbehördewirdin diesenFällenempfoh-
len.

DemAntragaufeinesolcheBefreiungsind in jedemEinzeifallUnterlagenbei-
zulegen,die eineausreichendeBeurteilungderVerhältnisseerlauben,Hier
sind insbesonderezu nennen:

- Vergleich(WirkungenundGesamtkosten)mitAlternativlösungen(z.B.
Ausleitungaus demWasserschutzgebiet)

- VerschmutzungspotenzialderHerkunftsflächen

- bei Um- undAusbaumaßnahmenReinigungsintervalleder Behandlungs-
anlagen \

- Auswirkungvon Unfällen

- Empfindlichkeitdes Grundwasserleiters

- Mächtigkeitund Beschaffenheitder Deckschichten

-  Fließzeitbis zurWasserfassung

Zu Kapitel7.3.2.4, 4. Spiegelstrich
Ergänzung:SoweitkeineanderslautendenHerstellerangabenentgegenste-
hen, sinddie ÜberlappungenmiteinerMindestbreitevon 50 cm auszuführen.

Zu Kapitel8.2, letzterAbsatz
Ergänzung:Ein Durchlässigkeitsbeiwertvon < kf= 10° ist hierbeials zu gering
einzustufen.Der Durchlässigkeitsbeiwertdes Austauschbodensmussent-
sprechendim Bereichzwischen10° bis 10% liegen.



. Zu Kapitel8.2
Für die Bemessungvon Versickerungsanlagenist nebendervon der RiStWag
2016 angegebenenRAS-EW auchdasATV-DVWK-ArbeitsblattA 138 anzu-
wenden.

. Zu Kapitel8.3
Ergänzung.Absetzanlagensind als RegenklärbeckenmitVorentlastungaus-
zuführen.Sie werdenmiteinerOberflächenbeschickungvon 7,5 m/hundfür
einenkritischenRegenabflussausgelegt.

. Zu Kapitel8.3.4, 5. Absatz
Abweichung:DerAuffangraumfürLeichtflüssigkeitenkanngrundsätzlichauf
einenInhaltvon 5 m? reduziertwerden.

. Zu Bild4e
Ergänzung:Die Überlappungvon DichtungsbahnundmineralischerAbdich-
tungbeträgtmind.100 cm.

Außerkrafttreten

Das Schreibendes MinisteriumsfürUmweltundVerkehrBaden-Württemberg
vom 05. April2004 (Az.: 66-3942.40/97)wirdaufgehoben.Die RiStWag, Ausgabe
2002 sind nichtmehranzuwenden.

. Bezugsmöglichkeit

Die RiStWag 2016 könnenunterderFGSV-Nr. 514 bei der FGSV Verlag GmbH,
WesselingerStraße17, 50999 Köln bezogenwerden.

Schlussbestimmungen

Die Regierungspräsidienwerdengebeten,demVM überErfahrungenbei derAn-
wendungder RiStWag 2016 bis 31.12.2020 zu berichten.

gez. Hollatz



Bundesministerium für Verkehr                                    Bonn, den 19. Juli 2016

und digitale Infrastruktur

StB 28/7182.8/3-ARS-16/15-2654847

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2016
        Sachgebiet 02.2: Planung und Entwurf; Entwurfsrichtlinien
        Sachgebiet 03.7: Erd- und Grundbau, Entwässerung, 

Landschaftsbau; Wasserschutzgebiete

Oberste Straßenbaubehörden der Länder

n a c h r i c h t l i c h :

Bundesanstalt für Straßenwesen 

Bundesrechnungshof

DEGES: Deutsche Einheit

DEGES: Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Betr.:   Richtlinien für bautechnische Maßnahmen 

an Straßen in Wasserschutzgebieten, 

Ausgabe 2016 (RiStWag 2016)

Bezug: ARS Nr. 14/2002 vom 24. Juli 2002 – S 26/38.67.03/6 F 2002 

(RiStWag 2002)

Die „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz-
gebieten“, Ausgabe 2016, (RiStWag 2016) sind von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. unter Mitwirkung der Bund-/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertal-
sperren (ATT) im Benehmen mit mir und den Obersten Straßenbaubehörden
der Länder aufgestellt worden. Die neue Ausgabe ersetzt die RiStWag, Aus -
gabe 2002.

Die RiStWag 2016 berücksichtigen die praktischen Erfahrungen aus der
Anwendung der Vorgängerfassung sowie Ergebnisse aktueller Forschungs -
vorhaben und sind anzuwenden beim Neu-, Um- und Ausbau von Straßen 
in Was serschutzgebieten. Hierbei werden sowohl planerische, bautechnische
als auch betriebliche Aspekte zusammengeführt, so dass die RiStWag 2016
nicht nur als Planungsrichtlinie anzuwenden sind, sondern auch für die Bau-
ausführung und die Unterhaltung von Straßen in Wasserschutzgebieten rele-
vant sind. 

Die Einstufung von Entwässerungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Schutz -
zonen, der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung und der Verkehrs-



stärke sieht nun eine dreistufige Systematik vor. Die Maßnahmen der bisheri-
gen Stufen 1 und 2 sind als Stufe 1 zusammengefasst worden. In dieser Stufe
werden keine über die RAS-Ew 2005 hinausgehenden Anforderungen gestellt.
Die bisherigen Stufen 3 und 4 wurden in Stufe 2 und 3 umbenannt. Der
Anwendungsbereich und die Anforderungen bleiben jedoch gleich – wo die
bisherige Stufe 4 Anwendung fand, wird jetzt die neue Stufe 3 angewendet.
Bei Anordnung von unverschieblich hinterfüllten Betonschutzwänden kann in
diesen beiden Stufen auf eine Abdichtung verzichtet werden.

Zur Ermittlung der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung kann nun
durch die Einführung einer zusätzlichen Klassifizierung bei einem Durchlässig-
keitsbeiwert von kf < 1×10-7 m/s bei 2 m Mächtigkeit der Überdeckung von
einer großen Schutzwirkung ausgegangen werden (bisher nur von einer mitt-
leren oder geringen Schutzwirkung). Die bisher angegebenen Spannen wur-
den nun eindeutiger formuliert und hinsichtlich der Durchlässigkeits-Bereiche
an die Praxiserfordernis angepasst.

Bei Baumaßnahmen in den Schutzzonen III bzw. III A ist eine regelmäßige
Zustandsüberprüfung der eingesetzten Maschinen und Geräte durch den Auf-
tragnehmer vorgesehen, die zu dokumentieren ist.

Für die Unterhaltung der Anlagenteile sowie zur Vermeidung schädlicher
Umwelteinwirkungen im Havariefall ist u. a. eine Dokumentation der bautech -
nischen Maßnahmen (Bestandsdaten und Fortschreibung der Straßendaten-
bank) erforderlich. Für das Betriebsdienstpersonal sind hieraus Betriebsbü -
cher zu erstellen. Bestandteil der Bestandsunterlagen ist auch die im Vorfeld
durchgeführte Abstimmung mit Dritten für ein Vorgehen im Havariefall sowie
die Aufstellung von Alarmierungsplänen.

Ich gebe die RiStWag 2016 hiermit bekannt und bitte, sie für den Bereich der
Bundesfernstraßen einzuführen. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung
empfehle ich, die RiStWag 2016 auch für Vorhaben in Ihrem Zuständigkeits-
bereich einzuführen. Ich bitte, mir eine Kopie Ihres Einführungserlasses zu
übersenden.

Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 14/2002 hebe ich auf.

Die RiStWag  2016 sind beim FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17,
50999 Köln zu beziehen.

Im Auftrag

Dr. Stefan K r a u s e
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